
 
 
Stadt Halle (Saale)                           .  Januar 2015 
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt 
 
 
Mündliche  Mitteilung im Ausschuss für Ordnung und Umweltangelegenheiten am 
12.02.2015 
Thema: Änderung des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt  
 
 
 
Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalabgabenrechtlicher Vorschriften hat der 
Landtag von Sachsen-Anhalt im Dezember 2014 das Kommunalabgabengesetz geändert. 
 
Davon betroffen ist auch die umstrittene Regelung zur zwingend linearen Staffelung von 
Abfallgebühren (§ 5 Abs. 3a, Satz 2): „Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung sowie für 
die Beseitigung und Verwertung von Abfällen sind grundsätzlich linear zu staffeln; die 
Abwassergebühren können degressiv bemessen werden, wenn dies im öffentlichen 
Interesse erforderlich ist.“ 
 
Diese alte Regelung war Entscheidungsgrundlage für drei Klageverfahren gegen 
Abfallgebührenbescheide beim VG Halle bzw. beim OVG Magdeburg.  
 
In seinen Entscheidungsgründen befasste sich das OVG u.a. mit dem Wortlaut des „§ 5 Abs. 
3a Satz 2 und subsummierte, dass diese Regelung nicht eindeutig ist, weil der dort 
verwendete Begriff „grundsätzlich“ – auch im Zusammenhang mit dem sich anschließenden 
2. Teilsatz - zu unterschiedlichen Auslegungen führen könne.  
Nach Auslegung des OVG bezieht sich der Begriff „grundsätzlich“ allein auf die Ausnahme in 
§ 5 Abs. 3a Satz 2 Halbsatz 2. Da dort aber gerade keine Ausnahme für die Abfallgebühren 
geregelt ist, gelte das Wort „grundsätzlich“ nicht für Abfallgebühren. 

 
Insofern leitete das OVG Magdeburg aus der alten Vorschrift eine Verpflichtung zu einer 
linearen Staffelung der Abfallgebühren ab. Eine degressive Staffelung sei damit 
ausgeschlossen. 
 
Mit der neuen Formulierung hat der Gesetzgeber nun mit der Änderung des § 5 Abs. 3a eine 
eindeutige Regelung für alle Benutzungsgebühren beschlossen: 
„Benutzungsgebühren können insoweit degressiv bemessen werden, als bei 
zunehmender Leistungsmenge nachweislich eine Kostendegression eintritt.“ 

 
Das Gesetz trat am 24. Dezember 2014 in Kraft. 
 
Damit ist es nunmehr rechtlich zulässig, Restmüllgebühren in dem Maße degressiv zu 
staffeln, wie mit zunehmender Leistungsmenge nachweislich eine Kostendegression eintritt. 
Im nächsten Kalkulationszeitraum 2017/2018 können daher die Gebühren (wieder) unter 
Berücksichtigung der Kostenrealität in der Entsorgungslogistik berechnet werden. 
 
 
 
 
Uwe Stäglin 
Beigeordneter



Synopse  zum § 5 „Benutzungsgebühren“  des KAG-LSA 
 

Stand des KAG vom 17.06.2014 Fassung des § 5 vom 17.12.2014; gültig ab 24.12.2014 

 
(1) Landkreise und Gemeinden erheben als Gegenleistung die für die Inanspruchnahme öffentlicher 
Einrichtungen erforderlichen Benutzungsgebühren, soweit nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird. 
Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht überschreiten; 
Landkreise und Gemeinden können niedrigere Gebühren erheben oder von Gebühren absehen, soweit 
daran ein öffentliches Interesse besteht. Kosten, die aufgrund ungenutzter, die Sicherheitsreserve 
überschreitender Kapazitäten entstanden sind, dürfen nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden. 
 
(2) Die Kosten der Einrichtung sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. 
 
(2a) Zu den Kosten gehören auch Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Personalkosten, 
ferner Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, Abschreibungen von den Anschaffungs- oder 
Herstellungswerten sowie Zinsen auf Fremdkapitalien; eine angemessene Verzinsung des von den 
kommunalen Gebietskörperschaften aufgewandten Eigenkapitals kann in Ansatz gebracht werden. Die 
Abschreibungen sind nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder Leistungsmenge gleichmäßig zu 
bemessen; Berechnungsgrundlage sind wahlweise die um Beiträge oder ähnliche Entgelte sowie 
Zuwendungen Dritter bereinigten Anschaffungs- und Herstellungskosten oder der 
Wiederbeschaffungszeitwert. Die Verzinsung des Eigenkapitals richtet sich nach den für 
Kommunalkredite geltenden Zinsen. Die Abschreibung nach dem Wiederbeschaffungszeitwert ist bis 
zum 31. Dezember 2005 unzulässig. Bei der Bemessung des Eigenkapitals bleibt der durch Beiträge und 
ähnliche Entgelte oder Zuwendungen Dritter aufgebrachte Anteil außer Betracht. 
 
(2b) Die Kostenermittlung kann für einen Kalkulationszeitraum erfolgen, der drei Jahre nicht übersteigen soll. 
Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so sind 
Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen 
innerhalb dieser drei Jahre ausgeglichen werden. 
 
(3) Die Bemessung der Gebühren erfolgt unter Berücksichtigung von Art und Umfang der Inanspruchnahme. 
Sie kann nach einem Wahrscheinlichkeitsmaßstab erfolgen; seine Anwendung darf nicht dazu führen, daß 
die Gebühr in einem offensichtlichen Mißverhältnis zu der damit abgegoltenen Leistung steht, Landkreise 
und Gemeinden dürfen bei der Gebührenbemessung und bei der Festlegung der Gebührensätze auch 
zugunsten bestimmter Gruppen von Gebührenpflichtigen soziale Gesichtspunkte berücksichtigen, soweit 
daran ein öffentliches Interesse besteht. Sie können für die Einrichtungen der Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Grenzwerte für eine vertretbare Gebührenbelastung festsetzen. Die Erhebung einer 
Grundgebühr neben der Gebühr nach Satz 1 oder 2 sowie die Erhebung einer Mindestgebühr von bis zu 25 
v. H. der verbrauchsabhängigen Kostenanteile bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie 
der Abfallentsorgung ist zulässig. 
 
(3a) Bei Einrichtungen und Anlagen, die auch dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen 
dienen oder bei deren Inanspruchnahme die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen gefährdet 
werden können, kann die Benutzungsgebühr für die Leistungen so bemessen werden, daß sie Anreize zu 
einem umweltschonenden Verhalten bietet. Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung sowie für die 
Beseitigung und Verwertung von Abfällen sind grundsätzlich linear zu staffeln; die 
Abwassergebühren können degressiv bemessen werden, wenn dies im öffentlichen Interesse 
erforderlich ist. 

 
(1) Landkreise und Gemeinden erheben als Gegenleistung die für die Inanspruchnahme öffentlicher 
Einrichtungen erforderlichen Benutzungsgebühren, soweit nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird. 
Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht überschreiten; 
Landkreise und Gemeinden können niedrigere Gebühren erheben oder von Gebühren absehen, soweit 
daran ein öffentliches Interesse besteht. Kosten, die aufgrund ungenutzter, die Sicherheitsreserve 
überschreitender Kapazitäten entstanden sind, dürfen nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden. 
 
(2) Die Kosten der Einrichtung sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. 
 
(2a) Zu den Kosten gehören auch Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Personalkosten, 
ferner Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, Abschreibungen von den Anschaffungs- oder 
Herstellungswerten sowie Zinsen auf Fremdkapitalien; eine angemessene Verzinsung des von den 
kommunalen Gebietskörperschaften aufgewandten Eigenkapitals kann in Ansatz gebracht werden. Die 
Abschreibungen sind nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder Leistungsmenge gleichmäßig zu 
bemessen; Berechnungsgrundlage sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten oder der 
Wiederbeschaffungszeitwert, jeweils vermindert um Beiträge oder ähnliche Entgelte sowie 
Zuwendungen Dritter. Die Verzinsung des Eigenkapitals richtet sich nach den für Kommunalkredite 
geltenden Zinsen. Bei der Bemessung des Eigenkapitals bleibt der durch Beiträge und ähnliche Entgelte 
oder Zuwendungen Dritter aufgebrachte Anteil außer Betracht. 
 
 
(2b) Die Kostenermittlung kann für einen Kalkulationszeitraum erfolgen, der drei Jahre nicht übersteigen soll. 
Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so sind 
Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen 
innerhalb dieser drei Jahre ausgeglichen werden. 
 
(3) Die Bemessung der Gebühren erfolgt unter Berücksichtigung von Art und Umfang der Inanspruchnahme. 
Sie kann nach einem Wahrscheinlichkeitsmaßstab erfolgen; seine Anwendung darf nicht dazu führen, daß 
die Gebühr in einem offensichtlichen Mißverhältnis zu der damit abgegoltenen Leistung steht, Landkreise 
und Gemeinden dürfen bei der Gebührenbemessung und bei der Festlegung der Gebührensätze auch 
zugunsten bestimmter Gruppen von Gebührenpflichtigen soziale Gesichtspunkte berücksichtigen, soweit 
daran ein öffentliches Interesse besteht. Sie können für die Einrichtungen der Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Grenzwerte für eine vertretbare Gebührenbelastung festsetzen. Die Erhebung einer 
Grundgebühr neben der Gebühr nach Satz 1 oder 2 sowie die Erhebung einer Mindestgebühr von bis zu 25 
v. H. der verbrauchsabhängigen Kostenanteile bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie 
der Abfallentsorgung ist zulässig. 
 
(3a) Bei Einrichtungen und Anlagen, die auch dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen 
dienen oder bei deren Inanspruchnahme die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen gefährdet 
werden können, kann die Benutzungsgebühr für die Leistungen so bemessen werden, dass sie Anreize zu 
einem umweltschonenden Verhalten bietet. Benutzungsgebühren können insoweit degressiv bemessen 
werden, als bei zunehmender Leistungsmenge nachweislich eine Kostendegression eintritt. 
 
 

 


